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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hart-
mann, Claudia Stamm, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Verena Osgyan, Katharina Schulze, Markus 
Ganserer, Dr. Christian Magerl, Thomas Mütze, Gi-
sela Sengl, Rosi Steinberger, Martin Stümpfig und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Behördenverlagerungen: Nutzen und Kosten be-
rechnen und dokumentieren 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert,  

1. dem Landtag in der nächsten Sitzung des Aus-
schusses für Staatshaushalt und Finanzfragen zu 
berichten 

─ wie viele Personen unter Berücksichtigung 
von Teilzeitkräften von den Verlagerungen tat-
sächlich betroffen sein werden, 

─ wie die Staatsregierung sicherstellen will, dass 
das berufliche Fortkommen von Beamtinnen 
und Beamten und Tarifbeschäftigten durch ei-
ne Behördenverlagerung nicht beeinträchtigt 
wird, 

─ von Kosten in welcher Höhe die Staatsregie-
rung für die im Personalrahmenkonzept aufge-
listeten monetären und non-monetären Anrei-
ze für die kommenden zehn Jahre ausgeht, 

─ von Kosten in welcher Höhe die Staatsregie-
rung für die im Personalrahmenkonzept aufge-
listeten Leistungen Erstattung von Umzugs-
kosten, Trennungsgeld und Reisekosten für 
die kommenden zehn Jahre ausgeht, 

─ wie der Zeitplan für die einzelnen Verlagerun-
gen im Laufe der kommenden zehn Jahre 
aussieht, 

─ welche Baumaßnahmen mit Kosten in welcher 
Höhe für die einzelnen Verlagerungen jeweils 
erforderlich sein werden, 

─ mit Kosten in welcher Höhe für die Anmietung 
neuer Gebäude und Büros zu rechnen ist, 

─ welche Konzepte für die Nachnutzung der 
durch die Verlagerungen frei werdenden Ge-
bäude und Gebäudeteile jeweils bestehen, 

─ inwieweit bei den Umzugsplänen Stellen be-
rücksichtig sind, die im Rahmen z.B. von De-
regulierung abgebaut werden sollen, 

─ wie zweckmäßig es ist die Abteilungen Geo-
datengewinnung, Geodatenbank und digitale 
Landkarten des Landesamtes für Digitalisie-
rung an drei verschiedenen Standorten anzu-
siedeln. 

2. zu der vom Staatsministerium der Finanzen, für 
Landesentwicklung und Heimat vorgelegten Liste 
über geplante Behördenverlagerungen im Rah-
men der Beratungen zu den kommenden Doppel- 
und Nachtragshaushalten jeweils über den Fort-
gang und die noch notwendigen Maßnahmen zu 
berichten und dabei die einschlägigen Kosten und 
Einnahmen als Haushaltsübersicht zur Verfügung 
zu stellen, 

3. Verlagerungen, Umstrukturierungen und Auflö-
sungen von staatlichen Behörden seit dem Jahr 
2003 zu evaluieren hinsichtlich 

─ der entstandenen Kosten, 

─ der möglichen Nutzen für die jeweiligen Regio-
nen, 

─ der Zahl der daraus bewirkten zusätzlichen Ar-
beitsplätze in den jeweiligen Regionen inner-
halb und außerhalb der Verwaltung, 

─ der Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Staatsverwaltung, die im Zuge der Verlage-
rungen und Umstrukturierungen und Auflösun-
gen tatsächlich umgezogen bzw. ihren Erst-
wohnsitz in die betreffende Region verlagert 
haben und dem Landtag die Ergebnisse der 
Evaluation zeitnah zur Verfügung zu stellen. 

 

 

 

Begründung: 

In den letzten 10 Jahren haben in Bayern bereits weit-
reichende Behördenverlagerungen stattgefunden; bis 
heute konnte die Staatsregierung allerdings nicht dar-
legen, welche wirtschaftlichen Effekte diese Verlage-
rungen in den Regionen hervorgerufen haben. 

Trotz dieser nicht darstellbaren Effekte sieht die 
Staatsregierung in der „Behördenverlagerung ein 
zentrales Instrument aktiver Strukturpolitik. Sie schafft 
sichere Arbeitsplätze, dient der Wirtschaft als Vorbild 
und stärkt die Infrastruktur des ländlichen Raumes.“ 
Aus diesem Grund und aufgrund effizienter Haus-
haltsführung sollten weitere Verlagerungen hinrei-
chend auf ihren Nutzen geprüft werden. 


